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1 Gute Sorge ohne gute Arbeit? 
Einleitung 

Brigitte Aulenbacher, Helma Lutz und Karin Schwiter 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden viele ältere Menschen von 
Arbeitskräften aus Mittel- und Osteuropa betreut (vgl. Greuter/Schilliger 2010; 
Palenga-Möllenbeck 2013; Weicht/Österle 2016). Neben ihrer Beschäftigung in 
Altersheimen und mobilen Pflegediensten arbeitet und wohnt eine wachsende 
Zahl von Betreuerinnen (und wenigen Betreuern) als sogenannte Live-ins direkt 
in den Privathaushalten älterer Menschen, führt deren Haushalt und begleitet sie 
durch den Tag. Darüber hinaus übernehmen sie je nach Erfordernis auch diverse 
Pflegearbeiten, leisten beispielsweise Unterstützung bei Toilettengängen, bei der 
alltäglichen Körperpflege und bei der Einnahme von Medikamenten. Sie messen 
Blutdruck und Zucker, leiten Beweglichkeitsübungen an, bieten Beschäftigungs-
therapie und anderes mehr (vgl. Bachinger 2009; Schilliger 2014). 

Organisiert wird diese Live-in-Betreuung oder sogenannte 24-Stunden-Be-
treuung vermehrt durch Agenturen, die auf einem rasch wachsenden und um-
kämpften Markt ihre Dienste anbieten. Sie werben Arbeitskräfte in deren Her-
kunftsländern an oder lassen sie durch dortige Partneragenturen rekrutieren und 
vermitteln sie in die Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Diese Unternehmen bieten Dienstleistungen an, die das ganze Spektrum von 
Haushaltsführung bis Pflege abdecken (vgl. Krawietz 2014; Österle/Hasl/Bauer 
2013; Rossow/Leiber 2017; van Holten/Jähnke/Bischofberger 2013). Nicht nur 
aufgrund der hervorgehobenen Rolle, die sie auf dem Live-in-Betreuungsmarkt 
spielen, sondern auch als Lobbyist*innen haben Vertreter*innen von Agenturen 
großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Betreuungsarrangements und die Be-
dingungen, unter denen die Sorgearbeit erbracht wird (vgl. Chau 2020). Aus die-
sen Gründen haben wir uns in den vergangenen vier Jahren im Gemein-
schaftsprojekt Gute Sorgearbeit? Transnationale Home Care Arrangements in 
Forschungsteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit der agentur-
vermittelten Live-in-Betreuung beschäftigt.1 Das Buch stellt die Ergebnisse des 
Projekts vor. 

                                                                                 

1  Das D-A-CH-Projekt Gute Sorgearbeit? Transnationale Home Care Arrangements wird im Zeit-
raum von 2017 bis 2021 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Projektnr. LU 
630/14-1, dem Austrian Science Fund (FWF), Projektnr. I 3145 G-29, und dem Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF), Projektnr. 170353, gefördert. Es ist eine Kooperation von Aranka Vanessa 
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1.1 Live-in-Betreuung in Deutschland, Österreich, Schweiz – 
drei Fälle unter vielen 

Die Auslagerung von Sorgearbeit an migrierende Arbeitskräfte beschränkt sich 
nicht auf die drei deutschsprachigen Länder. Weltweit haben sich sogenannte glo-
bale Sorgeketten gebildet. Diese verbinden die Herkunftshaushalte der Arbeits-
kräfte in ärmeren Ländern mit den privilegierten Haushalten in reicheren Län-
dern, denen sie einen Teil der Sorgearbeiten abnehmen (vgl. Hochschild 2000; 
Lutz 2005). So arbeiten beispielsweise viele philippinische, sri-lankische und in-
donesische Frauen (und wenige Männer) in Haushalten in Singapur und den 
Golfstaaten (vgl. Handapangoda 2012; Handapangoda 2014; Silvey 2004; Yeoh/ 
Huang 2010), lateinamerikanische Arbeitsmigrant*innen in Nordamerika und 
Spanien (vgl. Ehrenreich/Hochschild 2003; Gutierrez Rodriguez 2010) und mit-
tel- und osteuropäische Pendelmigrant*innen in Süd- und Westeuropa (vgl. 
Bahna/Sekulová 2019; Hrženjak 2011; Kałwa 2007; Karakayali 2010; Katona/ 
Melegh 2020; Keryk 2010; Kindler/Kordasiewicz/Szulecka 2016; Lutz 2018; Mar-
chetti 2015; Melegh et al. 2018; Safuta/Kordasiewicz/Urbańska 2016; Satola 2015; 
Solari 2017; Wallace/Stola 2001). Die wachsende Bedeutung der Agenturen ist da-
bei ein Phänomen, das in all diesen und weiteren Teilen der Welt zu vermerken 
ist. Gleiches gilt für die prekären Arbeits- und Lebenssituationen von Sorgearbei-
ter*innen (vgl. Anderson 2006; Haidinger 2013; Karakayali 2010; Krawietz/Visel 
2014). Wie die internationale Forschung übereinstimmend zeigt, verfügen sie als 
Arbeitskräfte in Privathaushalten meist nur über sehr eingeschränkte Teilhabe- 
rechte und eine geringe soziale Absicherung an ihren Arbeitsorten (vgl. Chau/Pel-
zelmayer/Schwiter 2018; Marchetti 2015). Dies spiegelt sich in bereits seit Langem 
ausgetragenen Kämpfen der Haushaltsarbeiter*innen beispielsweise in Latein-
amerika wider, die letztlich die Vereinten Nationen erreicht haben und auch dazu 
geführt haben, dass die Internationale Arbeitsorganisation das Übereinkommen 
189 (C189 – Domestic Workers Convention) über menschenwürdige Arbeit für 
Hausangestellte beschlossen hat. Dieses Übereinkommen ermöglicht es den Be-
troffenen zumindest in einigen Ländern, die es ratifiziert haben, sich auf Rechte 
wie dasjenige auf gewerkschaftliche Organisation und auf die Regulierung der Ar-
beitsbedingungen zu berufen (Blofield/Jokela 2018). 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Live-in-Betreuungsmo-
dell eingebettet in ein familialistisches Wohlfahrtsregime. Es basiert auf der im-
pliziten Annahme, die Betreuung älterer Menschen sei nicht die Aufgabe des 

                                                                                 

Benazha, Amanda Glanert, Helma Lutz (Leitung), Iga Obrocka und Ewa Palenga-Möllenbeck 
von der Goethe-Universität Frankfurt am Main/Deutschland, Brigitte Aulenbacher (Leitung), 
Michael Leiblfinger und Veronika Prieler von der Johannes Kepler Universität Linz/Österreich 
und Karin Schwiter (Leitung), Jennifer Steiner und Anahi Villalba Kaddour von der Universität 
Zürich/Schweiz. 
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Wohlfahrtsstaates, sondern liege primär in der Zuständigkeit der Familie – und 
innerfamiliär insbesondere bei den weiblichen Familienmitgliedern (vgl. Leitner 
2013). Ergänzend unterstützt ein liberalisiertes europäisches Migrationsregime 
die Verfügbarkeit von zirkulär migrierenden Arbeitskräften aus mittel- und ost-
europäischen Ländern (vgl. Triandafyllidou/Marchetti 2013) und ermöglicht 
den Verbleib der Pflegebedürftigen im Privathaushalt. Und schließlich wird die 
Live-in-Betreuung begünstigt durch länderspezifische sozial- und beschäfti-
gungspolitische Regulierungen, wie beispielsweise die Anwendung der EU-Ent-
senderichtlinie in Deutschland (vgl. Vogt 2019), die Legalisierung im Hausbe-
treuungsgesetz in Österreich (vgl. Kretschmann 2016; Leiblfinger/Prieler 2018; 
Winkelmann/Schmidt/Leichsenring 2015) und das schweizerische Arbeitsver-
mittlungsgesetz (vgl. Steiner 2020). Als Folge davon haben sich in den drei Län-
dern unterschiedliche Live-in-Betreuungsmodelle etabliert. So basiert die Live-
in-Betreuung in Deutschland vornehmlich auf entsendeten, in Österreich auf 
selbstständigen und in der Schweiz auf verliehenen Arbeitskräften. 

Trotz maßgeblicher Unterschiede in der konkreten Ausgestaltung der Live-
in-Betreuung lässt sich in allen drei Ländern beobachten, dass sie sich zuneh-
mend als Modell für die Betreuung der wachsenden Zahl älterer Menschen etab-
liert. Betreuung im eigenen Zuhause ist zu einer käuflichen Dienstleistung ge-
worden, die mit dem Versprechen einhergeht, die vormals familiär geleistete 
Sorgearbeit zu ersetzen (vgl. Aulenbacher/Leiblfinger 2019; Aulenbacher/Leibl-
finger/Prieler 2020a; Benazha/Lutz 2019a; Benazha/Lutz 2019b). Gleichzeitig 
bleibt es in allen drei Ländern ein widersprüchliches, konfliktreiches und um-
strittenes Arrangement, das von verschiedenen Beteiligten befürwortet und ge-
rechtfertigt, aber auch kritisiert und abgelehnt wird (vgl. Steiner et al. 2019). Dies 
zeigt sich nicht zuletzt in den intensiven öffentlichen Auseinandersetzungen da-
rum (vgl. Schwiter/Pelzelmayer/Thurnherr 2018), die zum Zeitpunkt der Finali-
sierung dieses Buches während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie im 
Frühjahr und Sommer 2020 noch einmal zusätzlich an Vehemenz gewonnen ha-
ben (vgl. Leiblfinger/Prieler 2020; Leiblfinger et al. 2020; Lutz 2020; Schilliger 
et al. 2020). Auch gibt es mittlerweile in allen drei Ländern Formen der gewerk-
schaftlichen Organisation und Selbstorganisation von Betreuer*innen, die sich 
für ihre Rechte einsetzen (vgl. Aulenbacher/Leiblfinger/Prieler 2020b; Chau/Pel-
zelmayer/Schwiter 2018; Haidinger 2016; Schilliger/Schilling 2017). 

1.2 Live-in-Betreuung in Deutschland, Österreich und  
der Schweiz – kein Fall wie der andere 

Live-in-Betreuung ist folglich trotz vieler Ähnlichkeiten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz sehr unterschiedlich organisiert. Dies macht sie zu beson-
ders interessanten Vergleichsfällen. In diesem Sinne leistet das Buch eine verglei-
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chende Analyse sowohl der transnationalen Live-in-Betreuungsarrangements in 
den drei Ländern als auch der unterschiedlichen Entwicklungen, die dem jewei-
ligen Live-in-Arrangement seine Gestalt verliehen beziehungsweise zu seiner 
Hinterfragung und möglichen Infragestellung geführt haben. 

Der Fokus unserer Forschung liegt auf dem Grundwiderspruch, der die Live-
in-Betreuung in allen drei Ländern durchzieht: Es handelt sich um eine Betreu-
ungsform, in der gute Sorge versprochen und auch erwartet wird, ohne dass dabei 
gute Arbeit ermöglicht wird. Wie funktioniert das Arrangement in den drei Län-
dern trotz oder gerade aufgrund dieses Grundwiderspruchs? Inwiefern und wo 
genau tritt er zutage? Welche Ansprüche an gute Sorge und gute Arbeit werden 
jeweils von Betreuer*innen, Betreuten, Angehörigen, Agenturen und weiteren 
Beteiligten gestellt? Welche Konflikte entstehen daraus und wie werden sie in 
den unterschiedlichen Kontexten bearbeitet? Darauf gibt unser Buch Antworten 
und widmet sich außerdem der Frage, ob und inwiefern die Betreuung im Pri-
vathaushalt so verändert werden kann, dass sich gute Sorge und gute Arbeit ver-
einbaren lassen. 

Mit den fünf Kapiteln im ersten Buchteil geben wir einen vertieften Einblick 
in die Organisation der Live-in-Betreuung in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Wir illustrieren die Gemeinsamkeiten und auch die Besonderheiten der 
jeweiligen Modelle und weisen auf aktuelle Konfliktfelder, rechtliche Grauberei-
che und den fortbestehenden Regulierungsbedarf hin. 

In Kapitel 2 zeichnen Aranka Vanessa Benazha, Michael Leiblfinger, Vero-
nika Prieler und Jennifer Steiner nach, wie die konservativen Care- und Ge-
schlechterregime zusammen mit einem liberalisierten innereuropäischen Migra-
tionsregime und den Arbeitsregimen der drei Wohlfahrtsstaaten den Weg für die 
Etablierung der Live-in-Betreuung bereitet haben. Sie zeigen, wie die drei Live-
in-Betreuungsmodelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden 
und wie sie im Detail ausgestaltet sind. Ihr Blick richtet sich dabei auf die recht-
liche Rahmung, die wohlfahrtsstaatliche Einbettung und die zulässigen Beschäf-
tigungsformen ebenso wie auf die Rolle intermediärer Agenturen und weiterer 
beteiligter Interessengruppen. Detailreich wird die Funktionsweise der Live-in-
Betreuung in den drei Ländern erläutert und verglichen. 

In den folgenden drei Kapiteln vertiefen wir die rechtliche Rahmung sowie 
die sozial-, arbeits- und beschäftigungspolitische Ausgestaltung der Live-in-Be-
treuung im jeweiligen Land. Wir nehmen damit diejenigen Facetten in den Blick, 
in denen sich die Länder am stärksten voneinander unterscheiden. Dies ist wich-
tig, um zu verstehen, warum ungeachtet der Gemeinsamkeiten, die der Live-in-
Betreuung länderübergreifend innewohnen, doch in je anderer Weise um ihre 
Ausgestaltung gerungen wird. 

In Kapitel 3 diskutiert Aranka Vanessa Benazha das in Deutschland prakti-
zierte Angestellten-, Entsendungs- und Selbstständigenmodell. Für jede Form ar-
beitet sie die darin enthaltenen Widersprüche, Rechtsunsicherheiten und Grau-
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bereiche heraus. So zeigt sie beispielsweise anhand der einschlägigen Rechtspre-
chung für das Angestelltenmodell auf, dass die im Arbeitszeitgesetz festgelegten 
täglichen Höchstarbeitszeiten von acht beziehungsweise ausnahmsweise zehn 
Stunden auch für die Live-in-Betreuung gelten. 

In Kapitel 4 steht das österreichische Selbstständigenmodell zur Diskussion. 
Brigitte Aulenbacher, Michael Leiblfinger und Veronika Prieler analysieren, wel-
che Freiheitsgrade den Betreuer*innen als Selbstständigen zugeschrieben werden 
und wie in diesem Zusammenhang die Rolle der Agenturen gesehen wird. Wäh-
rend das österreichische Modell Agenturen in anderen Ländern als Vorbild gilt, 
resümieren die Autor*innen, dass es in Österreich auch beinahe 14 Jahre nach 
seiner Einführung umstritten geblieben ist, weil es in der Praxis oft wie ein An-
gestelltenverhältnis gehandhabt wird, ohne aber mit entsprechenden Rechten 
einherzugehen. 

In Kapitel 5 ergründen Karin Schwiter und Jennifer Steiner das Spannungs-
feld zwischen dem Versprechen einer rund um die Uhr verfügbaren Betreuungs-
person und den Vorgaben eines Angestelltenverhältnisses nach schweizerischem 
Recht. Sie dokumentieren die Entwicklung der Schweizer Rechtslage und weisen 
auf die Problematik hin, dass der Privathaushalt als Arbeitsort nicht durch das 
Arbeitsgesetz geschützt wird. Im Weiteren zeigen sie auf, wie die rechtlichen 
Vorgaben in der Praxis im Haushalt gelebt werden und wie bestimmte Tätigkei-
ten einer Betreuungsperson nicht als Arbeit anerkannt und folglich auch nicht 
entschädigt werden. 

Im Frühling 2020 brachte die COVID-19-Pandemie die Pendelmigration der 
Live-in-Betreuer*innen von einem Tag auf den anderen zum Erliegen. Daher un-
tersuchen Michael Leiblfinger, Veronika Prieler, Karin Schwiter, Jennifer Steiner, 
Aranka Vanessa Benazha und Helma Lutz in Kapitel 6 die unmittelbaren Konse-
quenzen der Pandemiemaßnahmen für Live-in-Betreuer*innen während der ers-
ten Corona-Welle von März bis Juni 2020. Sie kommen zu dem Schluss, dass 
Deutschland, Österreich und die Schweiz umgehend Maßnahmen ergriffen ha-
ben, um die Betreuung ihrer älteren Menschen sicherzustellen, während der 
Schutz der Betreuer*innen vor Überlastung, Ansteckung und finanzieller Unsi-
cherheit kaum Thema war. 

Im zweiten Buchteil führen wir die Analysen in Bezug auf die einzelnen Län-
der fort. Dabei gehen wir den vielfältigen Anforderungen und Ansprüchen nach, 
die Agenturen, Betreuer*innen, Betreute, Angehörige und weitere Involvierte an 
die Live-in-Betreuung haben. Wir fragen, was sie unter guter Sorge und guter 
Arbeit verstehen, und zeigen, wie der Grundwiderspruch bearbeitet wird, dass 
gute Sorge zwar versprochen und erwartet wird, aber gute Arbeit – trotz des gu-
ten Willens der einzelnen Beteiligten – letztlich nicht gewährleistet werden kann. 

In diesem Sinne richtet Kapitel 7 den Blick auf Polen, dem als Sendeland in 
der transnationalen Vermittlung von Live-in-Betreuung eine besondere Stellung 
zukommt. Ewa Palenga-Möllenbeck zeichnet die Entwicklung der polnischen 
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Care-Agenturen nach und diskutiert deren Funktionsweise und Positionierung 
im Live-in-Betreuungsmarkt. Ihre Analyse macht sichtbar, wie das Versprechen 
der Agenturen auf (soziale) Sicherheit für die Arbeitskräfte mit vielfältigen Wi-
dersprüchen behaftet ist. Daneben legt sie dar, inwiefern sich auch die polnischen 
Agenturen im Vergleich zu ihren deutschen Partneragenturen ungleich in die 
Wertschöpfungskette eingebunden sehen. 

In Kapitel 8 stellen Helma Lutz und Aranka Vanessa Benazha die Frage, in-
wieweit das Heim der betreuten Personen auch für die Betreuer*innen ein zwei-
tes Zuhause werden kann. Wie sie zeigen, zeichnen die Narrative auf Agentur-
webseiten zwar das Bild eines idealisierten Zusammenlebens in häuslicher 
Gemeinschaft. Ein Interview mit einer Betreuerin macht jedoch deutlich, dass es 
für sie stets das Leben der Anderen bleibt, während ihr eigenes auf Eis gelegt ist. 
In ihren Schlussfolgerungen ziehen die Autorinnen den Vergleich zu Erving Gof-
fmans Totaler Institution, die den Betroffenen in ihrer Lebensführung keine Au-
tonomie über Raum und Zeit ermöglicht. 

In Kapitel 9 untersuchen Brigitte Aulenbacher, Michael Leiblfinger und Vero-
nika Prieler, welche Anforderungen und Ansprüche Agenturen, Angehörige und 
Betreuer*innen in Österreich an die Live-in-Betreuung haben. Ihre Analyse 
macht deutlich, dass deren Aushandlung mangels Regulierungen auf die infor-
melle Ebene verwiesen wird. Dabei sind die Beteiligten mit unterschiedlicher 
Verhandlungsmacht ausgestattet, um ihren Anforderungen Geltung zu verschaf-
fen. Die Betreuer*innen wünschen sich eine gute Familie und geben darin ihrer 
Hoffnung auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen Ausdruck, den Angehöri-
gen geht es um gute Betreuung, die sie immer wieder gefährdet sehen. 

In den folgenden drei Kapiteln im dritten Buchteil steht die Zukunft der Live-
in-Betreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Interessant ist hier, dass die 
punktuelle Organisierung der Betreuer*innen in der Schweiz dazu geführt hat, 
dass sie nun Rechte erfolgreich anmahnen und einklagen, und dass neue Wege 
beschritten werden, die Live-in-Betreuung weiterzuentwickeln und fairer zu ge-
stalten. Demgegenüber hat die Diskussion um Alternativen in Österreich, ob-
wohl das dortige Modell der Live-in-Betreuung nie unumstritten war, gerade erst 
begonnen. 

In Kapitel 10 stehen die Betreuer*innen im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Jennifer Steiner lotet die Möglichkeiten und Herausforderungen der (Selbst-)Or-
ganisierung von Live-in-Betreuer*innen aus. Anhand von zwei Schweizer Netz-
werken von Care-Arbeiter*innen beleuchtet sie Handlungsräume, in denen sie 
sich für bessere Arbeitsbedingungen engagieren: in der Öffentlichkeit mittels 
medialer Präsenz und strategischer Gerichtsverfahren; in kollektiven Treffen, bei 
denen sie sich vernetzen und gegenseitig unterstützen; und im einzelnen Haus-
halt, wo sie konkrete Aspekte ihrer Arbeitseinsätze aushandeln. Gezeigt wird, wie 
eine erfolgreiche Organisierung den Blick über die konkreten Arbeitsbedingun-
gen hinaus auf die Lebensumstände jenseits der Lohnarbeit erweitert. 
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In Kapitel 11 untersuchen Karin Schwiter und Anahi Villalba Kaddour eine 
Schweizer Agentur, die explizit den Anspruch erhebt, faire Live-in-Betreuung 
anzubieten. Sie beleuchten dabei die Schlüsselfrage nach der Ablösung der Be-
treuungsperson während ihrer Freizeit. Darüber hinaus bringt ihr Beispiel die 
Option ins Spiel, Ungleichheiten abzubauen, indem über die Rücküberweisun-
gen aus Löhnen und Sozialversicherungsbeiträgen hinaus eine gemeinnützige 
Organisation im Herkunftsland für die Zurverfügungstellung der Arbeitskräfte 
entschädigt wird. Auch wenn dem Anspruch an Fairness im Live-in-Modell 
grundsätzliche Grenzen gesetzt sind, zeigt das Kapitel konkrete Möglichkeiten 
auf, wie die Live-in-Betreuung fairer ausgestaltet werden kann. 

Kapitel 12 gibt einen detaillierten Einblick in die aktuellen Debatten um die 
Weiterentwicklung der Sorgearrangements in Österreich. Brigitte Aulenbacher, 
Michael Leiblfinger und Veronika Prieler legen dar, welche Vorschläge zur Um-
gestaltung der Live-in-Betreuung die von ihnen Befragten erwägen. Neben Dis-
kussionen um Qualitätszertifikate und Anpassungen in der staatlichen Förde-
rung kommen alternative Betreuungsmodelle in den Blick. Sie reichen von 
stärker marktbasierten Vorschlägen wie Live-in-Wohngemeinschaften über ge-
meinwirtschaftlich geprägte Nachbarschaftssorgemodelle nach dem niederlän-
dischen Vorbild der Buurtzorg bis zur familialistisch orientierten Anstellung 
pflegender Angehöriger, wie sie in einem Bundesland eingeführt wurde. 

Im vierten Buchteil resümieren Brigitte Aulenbacher, Helma Lutz und Karin 
Schwiter im Kapitel 13, dass Live-in-Betreuung grundsätzlich problematisch 
bleibt, solange sie übliche Arbeitsstandards systematisch unterläuft und eine all-
zeitige Verfügbarkeit der Betreuer*innen verlangt. Im historischen Rückblick 
sind, wie sie deutlich machen, die transnational organisierten Live-in-Betreu-
ungsarrangements ein junges Phänomen, das folglich weder alternativlos noch 
unveränderbar ist und über dessen Zukunft weiter zu diskutieren sein wird. 

Im Anhang des Buches findet sich schließlich neben dem Abkürzungs- und 
Autor*innenverzeichnis ein Überblick über das Forschungsdesign unserer Un-
tersuchung. Es handelt sich dabei um detailliertere Informationen zum metho-
dischen Vorgehen und zu den empirischen Daten, auf denen die dargelegten Re-
sultate beruhen. 
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2 Live-in-Care im Ländervergleich 

Aranka Vanessa Benazha, Michael Leiblfinger,  
Veronika Prieler und Jennifer Steiner 

Seit 2014 wird am ersten Mai von feministischen Gruppierungen und Initiativen 
vielerorts zum „Tag der unsichtbaren Arbeit“ aufgerufen (Initiative Care.Macht. 
Mehr 2017; Netzwerk Care Revolution 2015). Ziel ist es, der anderen Seite der 
Ökonomie, nämlich der Care-Arbeit, zu erhöhter gesellschaftlicher Aufmerk-
samkeit und Anerkennung zu verhelfen. Dies beinhaltet insbesondere die vielen 
unbezahlten und bezahlten Tätigkeiten im Privaten und damit auch die Arbeit 
der geschätzt 70,1 Millionen Hausangestellten weltweit (ILO 2018, S. xxxviii). 
Nicht nur mit Blick auf das Geschlecht der Beschäftigten, auch hinsichtlich der 
Art der Beschäftigung steht dieses Erwerbsfeld sinnbildlich für die Feminisierung 
der Arbeit: 70 Prozent der Hausangestellten sind weiblich (ebd.); ihre Arbeit ist 
nur selten formell reguliert, ihr sozialer Schutz deutlich geringer als in anderen 
Sektoren, und aufgrund ihres spezifischen Arbeitssettings in der familial-priva-
ten Sphäre sind sie besonders verletzlich für Ausbeutung und Rechtsverletzun-
gen. Dies betrifft vor allem Migrant*innen, welche die (Kinder-)Betreuung, 
Pflege, Haus- und Gartenarbeit in den Haushalten der Mittel- und Oberschicht 
übernehmen und deren Anteil die Internationale Arbeitsorganisation auf mehr 
als ein Sechstel der Hausangestellten insgesamt beziffert (ILO 2015, S. xiii) – 
mindestens, da undokumentierte Migrant*innen ebenso wie Binnen- und Pen-
delmigrant*innen in der Erhebung nicht erfasst sind (ebd., S. 33 f.). Für das Feld 
der Live-in-Betreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist gerade die 
letztgenannte Gruppe von entscheidender Relevanz: So sind es vornehmlich Pen-
delmigrant*innen aus Mittel- und Osteuropa, die im Wochen- oder Monats-
rhythmus als Live-ins1 in den Privathaushalten dieser drei Länder tätig sind. Die-
ses auch als „migrant-in-the-family“ (Bettio/Simonazzi/Villa 2006) bekannte 
Modell der häuslichen Rund-um-die-Uhr-Betreuung hat sich in den drei ge-
nannten Ländern zu einer wesentlichen Säule in der Versorgung älterer Men-
schen entwickelt. Eine Schlüsselrolle bei der Herausbildung dieses transnationa-
len Sorgemarkts nehmen dabei Vermittlungsagenturen grenzüberschreitender 
Betreuungsdienstleistungen ein. 

                                                                                 

1  Als Live-ins werden Care-Arbeiter*innen bezeichnet, die in den Haushalten der zu betreuenden 
und/oder zu pflegenden Personen arbeiten und leben. 
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Die jeweiligen nationalen Ausgestaltungen dieses Phänomens lassen dabei 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede erkennen. Auf der Basis einer 
vergleichenden Regimeanalyse geben wir im Folgenden einen Überblick über die 
Geschichte, Organisation und Funktionsweise der Live-in-Betreuung in den drei 
Ländern. Wir diskutieren die wohlfahrtsstaatliche sowie gesellschafts- und ge-
schlechterpolitische Einbettung des Modells, Arbeits- und Beschäftigungsfor-
men im Sektor, Unternehmenspraktiken sowie die Rolle intermediärer Agentu-
ren und weiterer beteiligter Interessengruppen (s. a. Tabelle 1). 

2.1 Live-in-Betreuung im Schnittpunkt von Gender-, Care- und 
Migrationsregimen 

Wie erwähnt, ist die transnational erbrachte Live-in-Betreuung ein etablierter 
Bestandteil der Care-Regime in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewor-
den. Maßgeblich befördert wurde dies durch die Verschränkung der jeweils vor-
herrschenden Gender- und Migrationsregime. Als Regime verstehen wir die 
„Gesamtheit der Politiken, Praktiken, Normen und Diskurse sowie sozialen Ver-
hältnisse und Konflikte“ (Bachinger 2014, S. 129) eines Sachgebiets. Sie bilden als 
„dominante institutionelle Muster und politische Logiken“ (ebd.) den Rahmen 
für soziale Beziehungen wie Geschlechter- und Migrationsverhältnisse sowie für 
die darin eingebetteten Sorgearrangements. Dabei richtet der Regime-Ansatz 
sein Augenmerk sowohl auf „die politischen sowie rechtlichen und institutionel-
len Aspekte“ als auch auf „die sozialen Praktiken und die AkteurInnen“ (ebd.). 
Staatliche Regulierung wird folglich nicht auf eine übergeordnete Steuerungslo-
gik reduziert, sondern ist das Produkt gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse, 
die ihrerseits gewisse Pfadabhängigkeiten2 aufweisen. Dies lenkt den Blick auf 
den prozesshaft-dynamischen Charakter von Regimen wie auch auf die diesen 
innewohnenden Ambivalenzen und Widersprüche. In diesem Sinne ist etwa das 
Migrationsregime eines Landes nicht Resultat konsistenter Planung, sondern Er-
gebnis kontinuierlicher Reparaturarbeiten, hervorgerufen durch sich ständig än-
dernde politische Konstellationen (Sciortino 2004, S. 32 f.). Während Gender-
Regime auf die Normen, Werte, Politiken und Gesetze verweisen, welche die Be-
ziehungen zwischen den Geschlechtern bestimmen (MacRae 2006, S. 524), be-
schreiben Care-Regime, wie die Verantwortung für Sorgearbeit zwischen Staat, 
Markt und Familie verteilt ist (Lutz 2017, S. 113). 

                                                                                 

2  Unter Pfadabhängigkeiten versteht man in der Politikwissenschaft nach Pierson (2004, S. 21) 
selbstverstärkende Prozesse, die – einmal eingeschlagen und mit fortlaufender Zeit – nur mehr 
mit großem Aufwand reversierbar sind. 
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Die Entstehung und Etablierung von Live-in-Betreuung ist als Folge spezi-
fisch verschränkter Gender-, Migrations- und Care-Regime zu verstehen. So 
bleiben das deutsche, österreichische und schweizerische Care-System einerseits 
einem familialistischen Leitbild verhaftet, wie es für konservative Wohlfahrts-
staaten charakteristisch ist. Dieses versteht Betreuung und Pflege als primär in-
nerfamiliär zu erbringende Aufgaben, die weiblich konnotiert sind. ‚Frau-Sein‘ 
scheint dafür als Qualifikation zu genügen, wodurch Sorgetätigkeiten häufig 
nicht als professionelle Arbeit wahrgenommen werden (Appelt/Fleischer 2014; 
Backes/Amrhein/Wolfinger 2008; Bühler/Heye 2005; Leiblfinger 2020). Gleich-
zeitig vollzieht sich seit den 1990er-Jahren auf europäischer Ebene ein normati-
ver Paradigmenwechsel weg vom Male-Earner-/Female-Carer-Modell hin zum 
Adult-Worker-Modell, das eine Arbeitsmarktpartizipation sowohl von Männern 
als auch von Frauen ungeachtet ihrer Care-Verpflichtungen vorsieht. Allerdings 
ist die Ablösung der Männer als Erwerbs- und der Frauen als Sorgeverantwortli-
che in der gesellschaftlichen Lebensrealität nur halbherzig gelungen (Gerhard 
2018, S. 47). Vielmehr dominiert in heterosexuellen Partnerschaften ein moder-
nisiertes Modell mit einem Vollzeit arbeitenden Mann und einer Teilzeit arbei-
tenden Frau, in dem Frauen nach wie vor den Großteil der informellen, unbe-
zahlten Care-Arbeit leisten (Haas 2005). Insbesondere in der Betreuung und 
Pflege älterer Menschen ist die Wirkmacht des kulturell verankerten Ideals einer 
„home care society“ (Pfau-Effinger/Och/Eichler 2008, S. 90) ungebrochen. 

Wenngleich die herausragende Bedeutung der Familie für die Versorgung äl-
terer Menschen also bislang bestehen bleibt, befindet sich dieses Arrangement 
zunehmend unter Druck, der angesichts des demografischen Wandels in Zu-
kunft weiter steigen wird. Vor dem Hintergrund neoliberaler Austeritäts- und 
New-Public-Management-Politiken werden von staatlicher Seite seit den 
1990er-Jahren vor allem privat(wirtschaftlich)e Lösungsansätze propagiert. Un-
regulierte beziehungsweise unkontrollierte Cash-for-Care-Leistungen wie das 
Pflegegeld in Deutschland und Österreich oder die fortbestehend hohe Kosten-
privatisierung in der Langzeitpflege und -betreuung in der Schweiz stärken in 
diesem Sinne nicht nur die private Sphäre, sondern ebenso den privatwirtschaft-
lichen Sektor. Eine der mittelbaren Folgen ist die Formierung eines transna- 
tionalen, zunehmend privatwirtschaftlich organisierten Sorgemarktes (Aulenba-
cher/Leiblfinger/Prieler 2018; Da Roit/Moreno-Fuentes 2019), der nach Ge-
schlecht und Ethnizität stratifiziert ist. So sind es vornehmlich Frauen aus Mittel- 
und Osteuropa,3 die im Bereich der Live-in-Betreuung tätig sind. Die geografi-

                                                                                 

3  Personen aus sogenannten Drittstaaten (Staaten außerhalb der EU und des Schengen-Raums) ist 
es aufenthalts- und arbeitsrechtlich demgegenüber in der Regel nicht möglich, eine legale Live-
in-Tätigkeit in Privathaushalten aufzunehmen. Ausnahmen existieren: So können Drittstaat-
ler*innen, die bei einem Unternehmen mit Sitz in der EU oder einem EWR-Staat ordnungsge-
mäß beschäftigt sind, zur Erbringung einer Dienstleistung vorübergehend in einen anderen Mit-
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sche Nähe, der Fall des Eisernen Vorhangs 1989/90 sowie die 2004 einsetzenden 
EU-Erweiterungen bildeten dabei „eine Gelegenheitsstruktur“ (Bachinger 2016, 
S. 33): Einerseits setzte der Abbau innereuropäischer Grenzen Mobilitätschan-
cen und Beschäftigungspotenziale frei, andererseits führte er aber auch zu einer 
neuen Vermarktlichung sozialer Ungleichheiten. Gleichzeitig zeigen sich migra-
tionspolitische Kontinuitäten mit der sogenannten Gastarbeiter*innen-Ära, in-
sofern Migrant*innen Arbeitsplätze besetzen, für die aufgrund ihrer strukturel-
len Prekarität auf dem inländischen Markt kaum jemand zu finden ist, während 
sie jedoch gleichzeitig von sozialen Rechten und gesellschaftlicher Partizipation 
weitgehend ausgeschlossen bleiben (ebd., S. 51). Wie es von ihren historischen 
Vorgänger*innen erwartet wurde, kehren die als Live-ins tätigen Pendelmig-
rant*innen nach ihrem Arbeitseinsatz in der Regel wieder in ihre Heimat zurück. 
Sie verlassen ihr Zuhause, „um zu Hause bleiben zu können“ (Morokvašic 1994, 
S. 185), wobei sie häufig als „Hausfrau für zwei Länder“ (Haidinger 2013) gleich-
zeitig die Verantwortung für den Haushalt ihrer Kund*innen und für den ihrer 
zurückgebliebenen Familien übernehmen. Die Zielländer profitieren von dieser 
Form migrantischer Arbeit, insofern sie zur Kompensation der strukturellen De-
fizite ihrer nationalen Care-Regime beiträgt (Österle 2016, S. 265). Entgegen 
Nancy Frasers (2006, S. 308 f.) Utopie eines Universal-Caregiver-Modells trägt 
dieses Arrangement allerdings nicht dazu bei, die bestehende Geschlechterord-
nung im Privaten aufzubrechen. Im Gegenteil: Im Phänomen der Live-in-Be-
treuung tritt eine Zweiteilung weiblicher Beschäftigung (Shire 2015, S. 195) zu-
tage. Transnationale Wohlstandsgefälle erlauben insbesondere Frauen der 
Mittel- und Oberschicht den Zukauf von Betreuungsdienstleistungen und damit 
eine erleichterte Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben. Care-Arbeit 
bleibt dabei ‚Frauensache‘, nun jedoch ausgelagert an migrantische Care-Arbei-
terinnen (vgl. Lutz 2008, S. 23; Benazha/Lutz 2019, S. 149; Leiblfinger 2020). Im 
Folgenden beleuchten wir, wie Live-in-Betreuung in die Care- und Arbeits-Re-
gime Deutschlands, Österreichs und der Schweiz eingebettet ist. 
  

                                                                                 

gliedsstaat entsandt werden. Ein Beispiel hierfür stellt die Entsendung ukrainischer Live-ins von 
Polen aus nach Deutschland dar (siehe Kapitel 3). 
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Tabelle 1: Live-in-Betreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Vergleich 

 Deutschland Österreich Schweiz

Beschäftigungs-
formen 

Entsendung, Selbst-
ständigkeit, Anstellung 
durch deutsche Agentu-
ren oder Privathaus-
halte, Arbeitnehmer*in-
nenüberlassung 

Selbstständigkeit (An-
stellung bei Wohlfahrts-
trägern oder Privathaus-
halten möglich, aber 
kaum praktiziert) 

Anstellung durch Agen-
tur (Personalverleih)  
oder Haushalt (Perso-
nalvermittlung) 

Anzahl  
Betreuer*innen 

keine offiziellen Zahlen 
verfügbar 

rund 62.000 keine offiziellen Zahlen 
verfügbar 

Wichtigste  
Herkunftsländer 

Polen, Slowakei, Rumä-
nien, Bulgarien, Ungarn, 
Litauen 

Rumänien, Slowakei, 
Kroatien, Ungarn 

Polen, Slowakei, Rumä-
nien, Ungarn, Bulgarien, 
Deutschland 

Turnusdauer meist 2 bis 3 Monate meist 2 bis 4 Wochen meist 2 bis 3 Monate

Anzahl  
Agenturen 

deutschlandweit etwa 
400 

österreichweit über 800 etwa 60 in der deutsch-
sprachigen Schweiz 

Sozialstaatliche  
Einbettung 

keine direkte staatliche 
Förderung; indirekte 
Förderung durch die 
Pflegeversicherung 

direkte staatliche Förde-
rung sowie indirekt 
durch frei verfügbares 
Pflegegeld 

keine staatliche Förde-
rung 

Sozialrechtliche  
Absicherung 

bei Entsendungen Sozi-
alversicherung im Her-
kunftsland, bei deut-
schen 
Anstellungsverhältnis-
sen in Deutschland; 
Selbstständige müssen 
kranken- und pflegever-
sichert sein, nicht aber 
renten-, arbeitslosen- 
und unfallversichert 

Selbstständige sind 
kranken-, pensions- und 
unfallversichert; Arbeits-
losenversicherung als 
freiwillige Zusatzversi-
cherung (bei Anstellung 
vollständiger Sozialver-
sicherungsschutz) 

de jure Gleichstellung 
mit anderen Angestell-
ten  

Arbeitsrechtliche  
Absicherung 

gemäß dem Arbeitsorts-
prinzip gelten auch für 
entsandte Arbeitskräfte 
bestimmte in Deutsch-
land geltende Mindest-
arbeitsbedingungen; 
Selbstständige sind von 
Arbeitsschutz- und Ar-
beitszeitgesetzen nicht 
erfasst 

Selbstständige nicht 
vom Arbeitszeit- und Ar-
beitsschutzgesetz er-
fasst (bei Anstellung 
Ausnahme des Arbeits-
zeitgesetzes: Arbeitszeit 
von max. 128 Stunden 
in 2 Wochen, danach 2 
Wochen Pause, sowie 
tägliche Ruhepausen 
von mindestens 3 Stun-
den; Mindestlöhne auf 
Basis von Kollektiv- 
verträgen) 

Ausnahme vom schwei-
zerischen Arbeitsgesetz; 
nationaler Mindestlohn 
und (nicht-bindende) 
kantonale Bestimmun-
gen; Gesamtarbeitsver-
trag für Angestellte im 
Personalverleih 

Interessen- 
vertretung 

auf Agenturseite durch 
den VHBP, aufseiten der 
Betreuungskräfte keine 
offizielle Interessenver-
tretung 

formal vertritt die Wirt-
schaftskammer Agentu-
ren und Personenbe-
treuer*innen, 
zunehmend engagieren 
sich auch Vereine und 
Gewerkschaften 

auf Agenturseite durch 
Interessenverbände 
(swissstaffing; Zuhause 
Leben), aufseiten der 
Betreuungskräfte durch 
Gewerkschaften  
(Unia; Vpod) 
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2.2 Das deutsche Entsendemodell 

Zum 1. Januar 1995 trat in Deutschland die gesetzliche Pflegeversicherung als 
jüngste Pflichtversicherung im Rahmen des deutschen Sozialversicherungssys-
tems in Kraft. Dies bedeutete zunächst eine Kollektivierung sozialer Risiken 
(Auth 2017, S. 362), hatte ein pflegebedürftig4 gewordener Mensch sein Schicksal 
vor Inkrafttreten des Gesetzes doch grundsätzlich privat bewältigen müssen. Da 
die Leistungen der Pflegeversicherung „vorrangig die häusliche Pflege und die 
Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen [sollen], damit 
die Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben 
können“ (§ 3 SGB XI), stellte ihre Einführung gleichzeitig aber eine Entwicklung 
von einem „indirekten“ hin zu einem „direkten expliziten Familialismus“ dar 
(Leitner 2013, S. 204 f.). So wurden im Jahr 2017 gut drei Viertel der insgesamt 
3,4 Millionen Pflegebedürftigen zu Hause betreut, über die Hälfte von ihnen 
ohne die Hilfe ambulanter Pflegedienste, „allein durch Angehörige“ (Statisti-
sches Bundesamt 2018, S. 8). Durch mehrheitlich weibliche Angehörige, um ge-
nau zu sein – handelt es sich bei etwa zwei Dritteln der Hauptpflegepersonen 
schließlich um die Ehefrauen, (Schwieger-)Töchter und Mütter der Betroffenen 
(Schneekloth et al. 2017, S. 56 f.; Rothgang/Müller 2018, S. 113).5 Begünstigt wird 
die Angehörigenpflege durch die Konzeption der Pflegeversicherung als Teilkas-
koversicherung: Ihre Leistungen sind pauschaliert, sodass eine unentgeltliche Be-
treuung und Pflege zur Sicherstellung der Versorgung quasi vorausgesetzt wird.6 
Die (im Vergleich zu Pflegesachleistungen) relativ niedrigen Pflegegeldbeträge 
und die sich daraus ergebende finanzielle Deckungslücke tragen damit zu einer 
Fortschreibung geschlechts- und schichtspezifischer Ungleichheiten bei, weshalb 
die Pflegeversicherung als „finanzpolitisch motivierte Interpretation des Subsi-
diaritätsprinzips auf Kosten zumeist weiblicher Angehöriger“ (Haubner 2017, 
S. 182) interpretiert werden kann. 

Gleichzeitig etablieren sich neue Formen sozialer Ungleichheit entlang von 
Geschlecht, Ethnizität/Nationalität und Klasse. Denn anders als suggeriert, geht 

                                                                                 

4  Als pflegebedürftig gelten nach Sozialgesetzbuch XI „Personen, die gesundheitlich bedingte Be-
einträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe 
durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen 
nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf 
Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der in § 15 festgelegten 
Schwere bestehen (§ 14 Abs. 1 SGB XI)“ (Statistisches Bundesamt 2018, S. 6). 

5  Diesbezüglich lässt sich ein zaghafter Wandel beobachten: Waren 1998 nur ein Fünftel der 
Hauptpflegepersonen Männer, betrug ihr Anteil im Jahr 2010 bereits mehr als ein Viertel und 
erhöhte sich bis 2016 auf 31 Prozent (Schneekloth et al. 2017, S. 56). 

6  Die Sätze werden nicht individuell, sondern pauschal nach definierten Kriterien festgelegt. Dabei 
wird nach dem jeweiligen Pflegebedarf unterschieden: Von diesem abhängig ist die Höhe des 
Pflegegeldes gestaffelt von monatlich 316 Euro bei Pflegegrad 2 bis zu 901 Euro bei Pflegegrad 5. 
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aus dem Terminus durch Angehörige in der Pflegestatistik keineswegs hervor, 
wer genau die Pflege in den eigenen vier Wänden erbringt. Vielmehr beziffert er 
lediglich die Zahl der reinen Pflegegeldempfänger*innen, welche die Geldleis-
tung wiederum an privat pflegende Personen ihrer Wahl weitergeben können. 
Dies können Angehörige, Nachbar*innen, Freund*innen, aber ebenso erwerbs-
mäßige Pflegepersonen sein. Da eine Inanspruchnahme formeller Dienstleistun-
gen im Bedarfsumfang in der Regel nicht finanzierbar ist, handelt es sich häufig 
um semi-reguläre Angebote wie die transnational erbrachte Live-in-Betreuung. 
Weil sich in Deutschland auf diesem Feld ein „ungeregeltes Migrations-Regime“ 
(Lamura et al. 2013, S. 5) herausgebildet hat, gibt es keine offiziellen Statistiken. 
Folgt man allerdings einer aktuellen Erhebung, beschäftigen etwa acht Prozent 
der deutschen Pflegehaushalte eine mittel- oder osteuropäische Live-in-Kraft 
(Hielscher/Kirchen-Petres/Nock 2017, S. 10). Da das Betreuungsarrangement 
auf einem zwei- bis dreimonatigen Rotationsprinzip beruht, entspricht dies im 
Jahresverlauf mindestens 414.400 Migrant*innen.7 Dies deckt sich nahezu mit 
alternativen Schätzungen, die, basierend auf der Übertragung der österreichi-
schen Zahlen8 auf Deutschland, von rund 450.000 Betreuungskräften9 ausgehen. 

Die Zunahme von Vermittlungsagenturen im Verlauf der letzten zehn Jahre 
weist ebenfalls auf die steigende Relevanz dieses Marktes hin: Während eine 
deutsche Verbraucherorganisation im Jahr 2009 noch ungefähr 60 Vermitt-
lungsagenturen identifizierte, die im Internet eine Live-in-Betreuung bewar- 
ben, recherchierten wir in einer eigenen Erhebung Ende 2017 bereits rund 
400 Agenturen. Angeboten wird eine Dienstleistung, die haushalts- und perso-
nenbezogene Tätigkeiten in sich vereint: Von Live-in-Kräften wird erwartet, der 
anvertrauten Person sowohl Hauswirtschafter*in, Gesellschafter*in als auch 
Pflegehelfer*in10 zu sein. Ebenso wenig wie klar definierte Kriterien der Leis-

                                                                                 

7  Im Jahr 2017 wurden von den 3,4 Millionen Pflegebedürftigen 2,59 Millionen Personen zu Hause 
versorgt (vgl. Statistisches Bundesamt 2018, S. 8). Acht Prozent entsprechen damit 207.200 Pfle-
gehaushalten. Verdoppelt man diese Zahl, kommt man auf 414.400 migrantische Pflegekräfte. 

8  Im Gegensatz zu Deutschland wird die Zahl der Live-ins in Österreich insofern offiziell erfasst, 
als diese seit der dortigen Legalisierung im Jahr 2007 zur Ausübung ihrer Tätigkeit ein Gewerbe 
anmelden müssen. 

9  In Österreich erhielten im Jahresdurchschnitt 2019 463.662 Personen das Bundespflegegeld (Sta-
tistik Austria 2020); gleichzeitig waren 61.989 selbstständige Personenbetreuer*innen bei den 
Wirtschaftskammern Österreichs als aktive Mitglieder registriert (WKO 2020, S. 11). Auf 
Deutschland umgerechnet, entspräche dies bei aktuell 3,4 Millionen pflegebedürftigen Personen 
im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes etwa 454.561 migrantischen Betreuungskräften. 

10  Gesetzlich erlaubt sind den Live-ins die Übernahme grundpflegerischer Tätigkeiten. Dazu gehö-
ren die Körperpflege, Unterstützung bei der Essensaufnahme oder Hilfestellungen beim Toilet-
tengang. Aufgaben, die in den Bereich der medizinischen Behandlungspflege fallen (wie Mes-
sung des Blutdrucks, Kontrolle des Blutzuckerspiegels, Gabe von notwendigen Medikamenten 
und Injektionen oder Wundversorgung), dürfen nur von examinierten Pflegekräften durchge-
führt werden. 
 


